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Stadt Bietigheim-Bissingen
 

 
Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen 

Förderprogramme Biotopverbund 
 
 
 
 

Förderrichtlinien 
 
 
 
 

In Ergänzung zu den kommunalen Na-
turschutz- und Landschaftspflegemaß-
nahmen werden Förderprogramme zum 
Erhalt und zur Neuanlage von Biotopen 
auf Privatgrundstücken ins Leben geru-
fen. Als finanziellen Anreiz für die Be-
wirtschafter, ihre Flächen in den lokalen 
Biotopverbund einzubringen,  werden 
auf Antrag Pflegegelder für die extensi-
ve Bewirtschaftung von Biotopflächen 
gewährt.  
 
 
 

Förderfähige Elemente des lokalen Biotop-
verbundes sind: 
• Streuobstwiesen  
• Solitärbäume  
• Nachpflanzungen hochstämmiger 

Obstbäume 
• Grünlandstreifen zwischen Äckern und 

befestigten Feldwegen  
• Biotopschutzstreifen 

 
Keine Förderung wird gewährt für Maß-
nahmen, die aufgrund einer rechtlichen 
Verpflichtung durchzuführen sind oder die 
vor Antragstellung begonnen wurden. 
 
 

____________________________________________ 
 

 
 
Streuobstwiesen 
 

 

Streuobstwiesen sind ein prägender und at-
traktiver Bestandteil unserer Kulturlandschaft 
und zählen zu den wertvollsten Flächenbioto-
pen. Infolge nachlassender wirtschaftlicher 
Bedeutung und dem relativ hohen Pflegeauf-
wand für Streuobstwiesen wurden in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer mehr Bestände 
gerodet beziehungsweise sind aufgrund von 
Überalterung entfallen.   
Streuobstwiesen wirken sich positiv auf das 
Lokalklima aus und sind wichtiger Lebensraum 
für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Im 
Rahmen der Naturschutz- und Landschafts-
pflegemaßnahmen der Stadt Bietigheim-
Bissingen wird angestrebt, die noch vorhande-
nen Streuobstwiesen durch die Förderung der 

traditionellen, extensiven Bewirtschaftung 
dauerhaft zu erhalten. 
 
 
Voraussetzungen für die Gewährung von Pfle-
gegeld: 
- Ein- bis zweimalige Wiesenmahd.  
- Die erste Mahd sollte aus ökologischen 

Gründen nicht vor der Blüte der Gräser 
und Wiesenkräuter, möglichst nicht vor 
Mitte Juni, erfolgen.  

- Nach der ersten Mahd ist das Abräumen 
des Mähgutes erforderlich.  

- Die zweite Mahd sollte im Lauf des Sep-
tembers durchgeführt werden.  

- Zur Obsternte kann eventuell eine dritte 
Mahd erfolgen.  
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- Der zweite und dritte Schnitt kann bei ge-
ringem Aufwuchs auch als Mulchmahd 
durchgeführt werden. 

- Eine Beweidung anstelle des zweiten 
Schnittes ist mit der Förderstelle abzu-
stimmen. 

- Als Düngung sind maximal 60 kg/ha Rein-
stickstoff aus organischer oder minerali-
scher Düngung zulässig. 

- Verzicht auf chemische Pflanzenbehand-
lungsmittel. Im Bedarfsfall (z.B. Jung-
baumpflege) können die  Methoden des 
integrierten Pflanzenschutzes angewendet 
werden.  Sonstige Ausnahmen sind mit 
der Förderstelle abzustimmen. 

- Das Dulden von alten ertragsschwachen 
Bäumen sowie das teilweise Dulden von 
absterbenden alten Bäumen zur Erhöhung 
des Altholzanteiles in der Wiese. 

- Das Belassen von Stammvegetation (z.B. 
Flechten, Moosen) und das Dulden von 
Vogelnisthilfen. 

- Das Nachpflanzen von Obstbaumhoch-
stämmen. 

- Der Antragsteller muss mindestens fünf 
hochstämmige Bäume bewirtschaften. 

- Es wird maximal 1 Baum pro Ar gefördert. 
 

 
Nicht zuschussfähig sind Streuobstwiesen-
Grundstücke, die 
- eingefriedet sind, 
- überwiegend verbuscht sind, 
- offensichtlich der Naherholung dienen 

(Pkw-Stellplatz, Feuer-, Grillstelle, Terras-
senanbau vor Geschirrhütte etc.), 

- durch einen hohen Anteil untypischer 
Ziergehölze und -pflanzen auffallen, 

- einen größeren als 20-prozentigen Anteil 
von Halb- und Niederstämmen am Ge-
samtbaumbestand aufweisen, 

- deren Baumdichte 2 Bäume pro Ar beträgt 
oder übersteigt. 
 

 
 
 
 
 
Solitärbäume 
 
Förderziel ist der Erhalt der noch vorhandenen 
Solitärbäume auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen, als prägender Bestandteil unserer Kul-
turlandschaft und wichtiger Lebensraum in der 
ansonsten ausgeräumten Feldflur (Trittstein-
biotop).  

Voraussetzungen: 
- Der Solitärbaum ist von mindestens 4 Ar 

landwirtschaftlicher Nutzfläche umgeben. 
- Die flachgründige Bewirtschaftung im 

Kronenbereich der Solitärbäume. 
- Das Dulden von Vogelnisthilfen. 
- Der artgerechte Erziehungsschnitt bei 

Jungbäumen. 
 
 
 
Nachpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Außenbereich 
 
Gefördert wird die Nachpflanzung von Solitär-
bäumen in der Feldflur, um Trittsteinbiotope 
und landschaftsgestaltende Elemente zu er-
halten bzw. abgängige Einzelbäume zu erset-
zen.  
Ferner werden Nachpflanzungen in Streu-
obstwiesen gefördert, um eine Verjüngung 
dieser Bestände zu erreichen.  
Im Hinblick auf den Erhalt der Obstsortenviel-
falt und zum Schutz der Umwelt ist die Förde-
rung auf landschaftstypische und robuste Lo-
kalsorten beschränkt. Sortenliste und Pflanz-
tipps sind bei der Förderstelle erhältlich. Vor 
der Pflanzung ist ein parzellenbezogener An-
trag auf Kostenübernahme zu stellen. Sind die 
Voraussetzungen erfüllt, vergibt die Förderstel-
le Gutscheine, die bei den örtlichen Baum-
schulen eingelöst werden können.   
Aufgrund der von Oktober bis März dauernden 
Pflanzsaison für Hochstämme besteht für die-
ses Förderprogramm keine Antragsfrist.  
Pflegegeld für zusätzliche Neupflanzungen 
kann jedoch erst im darauf folgenden Jahr 
beantragt werden. 
 
 
Fördervoraussetzungen: 
- Die Grundstücke sollten den Vorausset-

zungen der Streuobstwiesenförderung 
entsprechen. 

- Auf dem Grundstück, auf dem gepflanzt 
werden soll, sollte der Baumbestand nicht 
dichter als 1 Baum  pro Ar sein und darf   
2 Bäume pro Ar nicht überschreiten. 

- Sachgerechte Pflanzung sowie ein artge-
rechter Erziehungsschnitt der Jungbäume 
(drei bis vier Leitäste für einen langlebigen 
Kronenaufbau) in den ersten Jahren.  

- Die Baumscheiben von Jungbäumen soll-
ten in den ersten Jahren mechanisch frei-
gehalten werden. 

- Begrenzung auf max. 25 Hochstämme pro 
Antragsteller 
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Grünlandstreifen zwischen Ackerflä-
chen und befestigten Feldwegen 
 
Die Stadt Bietigheim-Bissingen fördert die Be-
reitstellung und Pflege von Grünlandstreifen 
zwischen Ackerflächen und befestigten Feld-
wegen. Die kräuterreichen Grünlandstreifen 
bereichern das Landschaftsbild und bieten 
einer Vielzahl von Kleintieren Lebensraum. 
Aufgrund der linearen Ausprägung sind sie 
ideale Biotopverbundelemente in der Feldflur.  

 
Fördervoraussetzungen 
- Bereitstellung und Pflege eines Grünland-

streifens entlang von befestigten Wegen 
- Breite mindestens 1,0 m Breite und maxi-

mal 2,5 m Breite, zusätzlich zum beste-
henden 0,5 m breiten Wegebankett  

- Einmalige Einsaat mit bereitgestelltem 
kräuterreichem Saatgut. 

- Mindestens ein Schnitt mit Abtransport 
Mähgutes. 

- Erster Schnitt nach der Blüte der Gräser 
und Wiesenkräuter, möglichst erst im Juni.   

- Ein zweiter Schnitt ist auch als Mulch-
mahd möglich.  

- Keine Düngung und keine Pflanzen-
schutzmittelausbringung  

- Die Bereitstellung des Grünlandstreifens 
wird für fünf Jahre vereinbart. 

- Mindestens fünfjährige Ackernutzung vor 
Bereitstellung als Grünlandstreifen. 

 
 
 
 
Biotopschutzstreifen  
 
Die Stadt Bietigheim-Bissingen fördert die An-
lage und Pflege linearer Biotopverbundele-
mente, die durch ihre Lage einen Beitrag zum 
Schutz bestehender Biotope, zur Biotopver-
netzung oder zum gezielten Artenschutz leis-
ten.   
Beispiele sind: Pufferstreifen zu Gewässern 
oder Halbtrockenrasen, Säume an Hecken 
oder Feldgehölzen, Hochgrasstreifen für Of-
fenlandbrüter. 

 
Fördervoraussetzungen 
- Die Flächen müssen durch ihre Lage ei-

nen Beitrag zum Schutz bestehender Bio-
tope, zur Biotopvernetzung oder zum Ar-
tenschutz leisten.   

- Die Förderstelle entscheidet im Einzelfall 
über die Aufnahme von Flächen in dieses 
Programm.  

- Breite: mindestens 2 Meter, die Maximal-
breite wird im Einzelfall festgelegt.  

- Gegebenenfalls einmalige Einsaat mit be-
reitgestelltem kräuterreichem Saatgut. 

- Mahdzeitpunkt und Mahdhäufigkeit wer-
den im Einzelfall vertraglich festgelegt. 

- Das Mähgut muss abgeräumt werden. 
- Keine Düngung oder Pflanzenschutzmit-

telausbringung. 
- Eine mindestens fünfjährige Ackernutzung 

muss vorausgehen. 
- Die Maßnahme wird für fünf Jahre verein-

bart. 
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Verfahren und Antragstellung 
 
• Die Pflegegelder werden nur auf Antrag 

gewährt. Der Antrag muss auf dem städti-
schen Formblatt bis spätestens 1. März 
des Jahres, für das Fördermittel beantragt 
werden, bei der Stadtverwaltung einge-
reicht werden. 
 

• Die Stadtverwaltung prüft die Anträge auf 
der Grundlage dieser Richtlinien. Von der 
Stadtverwaltung beauftragte Personen 
haben das Recht, die geförderten Flächen 
jederzeit zu betreten und gegebenenfalls 
Bodenproben zu entnehmen. 
 

• Wird ein Antrag vom Pächter oder Bewirt-
schafter gestellt, so ist bei den Förderpro-
grammen „Hochstamm“ und „Streuobst-
wiesen“ eine Einverständniserklärung des 
Grundeigentümers notwendig. Bei den 
anderen Förderprogrammen ist das 
Pachtverhältnis nachzuweisen. 
 

• Laufzeit der Anträge:       
      Streuobstwiesen:   1 Jahr 

Solitärbaum:  5 Jahre 
Grünlandstreifen:   5 Jahre 
Biotopschutzstreifen: 5 Jahre 
 

• Alle Anträge müssen nach Ablauf neu ge-
stellt werden. Beim Streuobstwiesenpro-
gramm sind die einmal gestellten Anträge 
jährlich zu bestätigen („Wiederholungsan-
trag“).  
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• Jegliche Veränderung ist per Änderungs-
antrag anzuzeigen. 
 

• Empfänger von Pflegegeldern sind ver-
pflichtet, Doppelförderungen auszuschlie-
ßen.  
Für Bewirtschaftungsflächen, für die 
der Antragsteller bereits Beihilfen zur 
Verbesserung der Umwelt und des Na-
turschutzes über staatliche Förderpro-
gramme (z.B. MEKA-Programm, LPR) 
beantragt hat, werden für die gleichen 
Sachverhalte bzw. Fördertatbestände 
über diese Richtlinien keine weiteren 
Zuschüsse gewährt. Der Doppelförde-
rungsausschluss wird überprüft. 
 

• Hinsichtlich einschlägiger Rechtsbestim-
mungen liegt die Verantwortung bei den 
Empfängern der Pflegegelder. 
 

• Beantragung und  Auszahlung der 
Pflegegelder erfolgen nach der Ge-
nehmigung der Förderprogramme 
durch die Europäische Kommission. 
(Stillhalteklausel gem. Art. 88, Abs. 3 
Satz 3 EG-Vertrag)  

• Die Auszahlung der Pflegegelder erfolgt 
jährlich im 4.Quartal. Die Gewährung er-
folgt vorbehaltlich der Mittelbereitstellung 

im Haushalt.  
 

• Übersteigt das Volumen der Anträge die 
im Haushalt bereitgestellten Mittel, so er-
folgt die Auszahlung in der Reihenfolge 
der gestellten Anträge. 
 

• Die Leistungen der Stadt haben freiwilli-
gen Charakter. Ein Rechtsanspruch auf 
Gewährung dieser Mittel besteht nicht.  
 

• Die Stadtverwaltung behält sich bei Nicht-
beachtung der Fördervoraussetzungen ei-
ne Rückforderung bereits gewährter Pfle-
gegelder vor. 

 
 
 
 
 
 

Fördersätze der  
Programme Biotopverbund: 
 
Streuobstwiesen:   5,00 Euro/Baum/Jahr 
Solitärbäume:  20,00 Euro/Baum/Jahr 
Grünlandstreifen:   0,15 Euro/qm/Jahr 
Biotopschutzstreifen:   0,15 Euro/qm/Jahr 

 
 

 

 
 
 
 

Inkrafttreten: 
 

Diese Richtlinien treten nach Genehmigung durch die EU-Kommission  in Kraft. 
 

 
 

 
_______________________________________________ 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich  bitte an die Förderstelle: 

 
Bauhof und Gärtnerei 

Naturschutz & Landschaftspflege 
Höpfigheimer Straße 26 

74321 Bietigheim-Bissingen 
Tel.:  07142 / 74-480 
Fax: 07142 / 74-405 

e-mail: e.groezinger@bietigheim-bissingen.de 
           d.bartolome@bietigheim-bissingen.de 


